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(54) Schnallenbauteil

(57) Schnallenbauteil (1) mit einer Gurtaufnahmeöff-
nung (2) und einem, die Gurtaufnahmeöffnung (2) um-
schließenden Rahmen (3) und einem Steg (4), um den
der Gurt (5) herumführbar ist, wobei der Steg (4) die Gurt-
aufnahmeöffnung (2), insbesondere vollständig, durch-
querend am Rahmen (3) mittels zumindest einer Befes-

tigungseinrichtung (6, 7) des Schnallenbauteils (1) be-
festigt ist, wobei der Steg (4) mittels plastischer Umfor-
mung des Steges (4) und/oder zumindest einer der Be-
festigungseinrichtungen (6, 7) und/oder des Rahmens
(3) am Rahmen (3) befestigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schnal-
lenbauteil mit einer Gurtaufnahmeöffnung und einem, die
Gurtaufnahmeöffnung umschließenden Rahmen und ei-
nem Steg, um den der Gurt herumführbar ist, wobei der
Steg die Gurtaufnahmeöffnung, insbesondere vollstän-
dig, durchquerend am Rahmen mittels zumindest einer
Befestigungseinrichtung des Schnallenbauteils befestigt
ist. Darüber hinaus betrifft die Erfindung auch eine
Schnalle mit zumindest einem solchen Schnallenbauteil
und ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Schnal-
lenbauteils.
[0002] Schnallenbauteile dieser Art sind beim Stand
seit langer Zeit grundsätzlich bekannt. Der Steg dient
dazu, dass ein Gurt um ihn herum geführt werden kann.
Die Stege können in ihrer Position fix im Rahmen befes-
tigt sein. Es ist aber auch bekannt, die Stege verschieb-
bar im Rahmen als Klemmstege auszubilden, um den
Gurt zwischen Rahmen und Steg einzuklemmen. Gat-
tungsgemäße Schnallenbauteile sind z.B. aus dem in-
ternationalen Geschmacksmuster DM/045484 bekannt.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, den Herstellungs-
prozess für solche Schnallenbauteile zu vereinfachen.
[0004] Dies wird erfindungsgemäß erreicht, indem der
Steg mittels plastischer Umformung des Steges
und/oder zumindest einer der Befestigungseinrichtun-
gen und/oder des Rahmens am Rahmen befestigt ist.
[0005] Durch die Erfindung ist eine kosteneffiziente
und einfache Art des Anbringens des Steges am Rahmen
erreicht. Die plastische Umformung des Steges und/oder
zumindest einer der Befestigungseinrichtungen
und/oder des Rahmens kann mit bekannten Mitteln ma-
schinell oder auch per Hand, dann meist mit entspre-
chendem Werkzeug, durchgeführt werden. Bevorzugt
handelt es sich um ein einfaches Kaltumformverfahren.
Dass das Material des Steges und/oder der zumindest
einen Befestigungseinrichtung und/oder des Rahmens
plastisch umgeformt wurde, lässt sich in der Regel am
fertigen Produkt in einfacher Art und Weise an einem
Schnitt durch das plastisch umgeformte Teil nachweisen.
In Folge der Umformung sind im plastisch umgeformten
Material in der Regel Biegelinien entstanden, welche mit
beim Stand der Technik bekannten Mitteln und meist
schon optisch einfach und gut erkennbar sind.
[0006] Grundsätzlich lassen sich sämtliche beim
Stand der Technik bekannten Materialien, welche nach
einer plastischen Umformung, insbesondere nach einer
plastischen Kaltumformung, nicht brechen und noch sta-
bil genug sind, einsetzen um erfindungsgemäße Schnal-
lenbauteile auszubilden. Besonders bevorzugt handelt
es sich um Metalle wie z.B. Aluminium. Ganz besonders
bevorzugt handelt es sich um extrudierte Materialien, ins-
besondere extrudierte Metalle wie z.B. Aluminium. Auch
Feinguss, Strangguss oder Walzprofile können als
Grundlage für die Bauteile verwendet werden. Es ist auch
möglich Verbundmaterialien, z.B. aus einem Kunststoff
und einem Metall zu verwenden, sofern sich das daraus

gefertigte Bauteil entsprechend plastisch umformen
lässt.
[0007] Nach dem Befestigen des Steges am Rahmen
mittels der genannten plastischen Umformung bleibt der
Steg in der Gurtaufnahmeöffnung dauerhaft befestigt.
Ein Gurt kann dann in der Gurtaufnahmeöffnung in an
sich bekannter Weise um den Steg herumgeführt wer-
den.
[0008] Der Rahmen kann umfangsgeschlossen aus-
geführt sein. Es sind aber auch seitlich offene bzw. nicht
in sich geschlossene Rahmen möglich, welche die Gurt-
aufnahmeöffnung eben dann abgesehen von der seitli-
chen Öffnung im Rahmen umschließen bzw. umfassen.
Auch dies ist unter einem Umschließen der Gurtaufnah-
meöffnung zu verstehen.
[0009] Die Befestigungseinrichtungen können reib-
und/oder formschlüssig wirken, insbesondere am Rah-
men eingreifen. Besonders bevorzugte Ausgestaltungs-
formen der Erfindung sehen vor, dass die Befestigungs-
einrichtung, vorzugsweise alle Befestigungseinrichtun-
gen, einen zum Eingriff am Rahmen vorgesehenen ha-
kenförmigen Bereich aufweist bzw. aufweisen oder dar-
aus besteht bzw. bestehen. Der hakenförmige Bereich
könnte auch als im Querschnitt C- oder U-förmiger Be-
reich ausgeführt sein bzw. bezeichnet werden.
[0010] Wenn der Steg durch plastische Umformung
des Rahmens am Rahmen befestigt wird, können Aus-
gestaltungsformen z.B. vorsehen, dass der Rahmen ei-
nen hakenförmigen und/oder im Querschnitt U- oder C-
förmigen Bereich aufweist, welcher eine Öffnung um-
schließt, in der dann z.B. ein stirnseitiges Ende des Ste-
ges angeordnet ist. Dieser Haken bzw. U- oder C-förmige
Bereich des Rahmens kann nach Einlegen des Steges
durch Umformung einer der Seitenwände ausgebildet
werden. Die Öffnungen des Rahmens, in denen der Steg
dann zu liegen kommt, können im Querschnitt sackloch-
förmig sein.
[0011] Der Steg weist in bevorzugten Ausgestaltungs-
formen ein Stegmittelteil auf. Dies ist bevorzugt zwischen
den Befestigungseinrichtungen angeordnet. Der Steg ist
günstigerweise längserstreckt. Das Gleiche gilt in bevor-
zugten Ausgestaltungsformen auch für das Stegmit-
telteil. Dieses ist also auch bevorzugt länglich erstreckt.
Von einer Längs- bzw. länglichen Erstreckung spricht
man dann, wenn die Länge des Bauteils deutlich größer
als, also z.B. zumindest doppelt so groß wie, seine Breite
und seine Höhe ist. Bevorzugte Ausgestaltungsformen
der Erfindung sehen vor, dass das Stegmittelteil plastisch
umgeformt ist, um den Steg am Rahmen zu befestigen.
[0012] Genauso gut oder auch zusätzlich können aber
auch der oder die hakenförmigen Bereiche plastisch um-
geformt sein. Bevorzugte Ausgestaltungsformen sehen
vor, dass zumindest einer der, vorzugsweise alle, haken-
förmigen Bereiche, in einem Querschnitt gesehen, eine
sacklochförmige Öffnung aufweist bzw. aufweisen, in der
ein Teilbereich des Rahmens oder des Steges angeord-
net ist.
[0013] Sind die sacklochförmigen Öffnungen Teil der
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hakenförmigen Bereiche der Befestigungseinrichtung,
so ist günstigerweise vorgesehen, dass die sacklochför-
migen Öffnungen in voneinander abgewandte Richtun-
gen geöffnet sind. Die offenen Eingänge Öffnungen wei-
sen also bei diesen Varianten voneinander weg. Bei der
Ausgestaltungsform der sacklochförmigen Öffnungen
am Rahmen hingegen ist günstigerweise vorgesehen,
dass diese in Richtung aufeinander zu geöffnet sind. Be-
sonders bevorzugte Ausgestaltungsformen der Erfin-
dung sehen vor, dass der Steg und die Befestigungsein-
richtung einstückig aus zumindest einem durchgehen-
den Material besteht. Vorzugsweise kommen die dabei
oben genannten Materialien zum Einsatz.
[0014] Der Steg kann in der Gurtaufnahmeöffnung, wie
an sich bekannt, in einer Richtung quer, vorzugsweise
orthogonal, zu seiner Längserstreckung verschiebbar
sein, um als Klemmsteg eingesetzt zu werden. Er kann
aber auch unverschiebbar am Rahmen befestigt sein. Im
Falle einer unverschiebbaren Befestigung des Steges
am Rahmen mittels der Befestigungseinrichtungen kann
vorgesehen sein, dass der Bereich oder die Bereiche
des Rahmens an dem oder denen die Befestigungsein-
richtung oder die Befestigungseinrichtungen zur Befes-
tigung des Steges am Rahmen eingreifen, vorzugsweise
kanal- oder nutförmige, Einkerbungen aufweisen, in de-
nen der Steg mit seinen Befestigungseinrichtungen form-
schlüssig gehalten ist. Im Fall eines in Querrichtung ver-
schiebbaren Steges sind die genannten Bereiche des
Rahmens, in bzw. an denen die Befestigungseinrichtung
oder die Befestigungseinrichtungen eingreifen, günsti-
gerweise entsprechend glatt ausgebildet, zumindest in
dem Bereich, in dem der Steg verschiebbar sein soll.
[0015] Die Befestigungseinrichtung oder die Befesti-
gungseinrichtungen können Teil des Steges sein. Der
Steg kann mit den Befestigungseinrichtungen oder der
Befestigungseinrichtung einstückig ausgebildet sein.
Dies kann z.B. erreicht werden, wenn die Befestigungs-
einrichtung oder die Befestigungseinrichtungen einstü-
ckig am Stegmittelteil angeformt sind.
[0016] Der Steg kann aber auch mehrteilig aufgebaut
sein, es kann sich dann bei den Befestigungseinrichtun-
gen oder bei der Befestigungseinrichtung z.B. um sepa-
rate, am Steg nachträglich befestigte Klemmen oder an-
dere Befestigungsmittel handeln. Günstigerweise sind
diese am Stegmittelteil, vorzugsweise an den Endberei-
chen des Stegmittelteils, befestigt. Die Befestigungsein-
richtungen können aber auch vom Steg zunächst voll-
ständig separat ausgebildete Teile oder Teile des Rah-
mens bzw. am Rahmen befestigte Teile sein.
[0017] Besonders einfache Ausführungsformen der
Erfindung können vorsehen, dass das Schnallenbauteil
selbst bereits die gesamte Schnalle ist. Eine Schnalle
kann aber auch mehrere Schnallenbauteile aufweisen,
wovon zumindest eines erfindungsgemäß ausgebildet
ist. In diesem Sinne kann vorgesehen sein, dass das
Schnallenbauteil ein Verbindungselement zum, vorzugs-
weise verriegelbaren, Verbinden mit einem korrespon-
dierenden Verbindungselement eines anderen Schnal-

lenbauteils aufweist. Es kann z.B. vorgesehen sein, dass
ein Schnallenbauteil mit einem männlichen Verbin-
dungselement ausgerüstet ist, das dazu vorgesehen ist,
in einem weiblich ausgebildeten Verbindungselement
des anderen Schnallenbauteils eingeschoben und vor-
zugsweise dort verriegelt zu werden. Diese Verbindung
zwischen den Schnallenbauteilen kann mittels Verriege-
lungshebeln, wie beim Stand der Technik an sich be-
kannt, gesichert bzw. verriegelt werden. Diese Verriege-
lungshebel sind in der Regel an einem der Schnallen-
bauteile verschiebbar oder verschwenkbar, meist feder-
belastet, befestigt. Beim Stand der Technik sind grund-
sätzlich einstückige oder auch mehrteilig mit dem
Schnallenbauteil verbundene Verriegelungshebel be-
kannt. All diese beim Stand der Technik bekannten Va-
rianten können auch bei erfindungsgemäßen Schnallen-
bauteilen eingesetzt werden.
[0018] Werden die Verbindungselemente zum Zusam-
mensetzen der Schnallenbauteile in einer Steckrichtung
zusammengesteckt, so kann der Steg parallel aber auch
orthogonal zur Steckrichtung am Rahmen angeordnet
bzw. befestigbar sein. Auch andere Winkelstellungen
zwischen Steckrichtung und Steg sind möglich.
[0019] Neben dem erfindungsgemäßen Schnallen-
bauteil betrifft die Erfindung auch eine Schnalle mit zu-
mindest zwei Schnallenbauteilen, welche jeweils zumin-
dest ein Verbindungselement zum, vorzugsweise verrie-
gelbaren, Verbinden mit einem korrespondierenden Ver-
bindungselement des anderen der Schnallenbauteile
aufweist, wobei zumindest eines der Schnallenbauteile
ein erfindungsgemäßes Schnallenbauteil ist.
[0020] Ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungs-
gemäßen Schnallenbauteils sieht vor, dass der Steg mit-
tels plastischer Umformung des Steges und/oder zumin-
dest einer der Befestigungseinrichtungen und/oder des
Rahmens am Rahmen befestigt wird. Weitere Verfah-
rensschritte ergeben sich aus den oben genannten Schil-
derungen des Schnallenbauteils bzw. der Schnalle, so-
dass dies hier nicht noch einmal explizit erläutert werden
muss.
[0021] Weitere Merkmale und Einzelheiten bevorzug-
ter Ausgestaltungsformen der Erfindung werden anhand
der nachfolgenden Figurenbeschreibung erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 bis 4 eine Schnalle mit einem ersten erfin-
dungsgemäßen Schnallenteil;
Fig. 5 bis 8 eine andere Schnalle mit einem erfin-
dungsgemäßen Schnallenbauteil;
Fig. 9 eine zu beiden Ausführungsbeispielen gemäß
der Fig. 1 bis 8 passende perspektivische Darstel-
lung;
Fig. 10 bis 12 Darstellungen zu einem dritten Aus-
führungsbeispiel, das auf dem zweiten Ausführungs-
beispiel aufbaut;
Fig. 13 bis 15 drei weitere erfindungsgemäße Aus-
führungsbeispiele, bei denen allerdings die Schnalle
aus einem einzigen Schnallenbauteil besteht und
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Fig. 16 und 17 schematische Schnittdarstellungen
zu einem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel,
bei dem der Rahmen zur Befestigung des Steges
plastisch umgeformt wird.

[0022] In den Fig. 1 bis 4, also im ersten Ausführungs-
beispiel handelt es sich um eine Variante, bei der zur
Befestigung des Steges 4 im Rahmen 3 eine der
[0023] Befestigungseinrichtungen 6 plastisch umge-
formt wird. Fig. 1 zeigt eine Frontalansicht und Fig. 2 den
Schnitt entlang der Schnittlinie AA aus Fig. 1. Fig. 3 zeigt
ebenfalls eine Frontalansicht und Fig. 4 den Schnitt ent-
lang der Schnittlinie BB. In den Fig. 1 und 2 ist die Situ-
ation nach dem Einlegen des Steges 4 in die Gurtauf-
nahmeöffnung 2 aber vor der plastischen Umformung
der Befestigungseinrichtung 6 gezeigt. Die Fig. 3 und 4
zeigen den fertig montierten Steg 4 nach der plastischen
Umformung der Befestigungseinrichtung 6.
[0024] Das Schnallenbauteil 1, bei dem der Steg 4 in
der Gurtaufnahmeöffnung 2 erfindungsgemäß durch
plastische Umformung am Rahmen 3 befestigt wird, ist
Teil der Schnalle 11. Das Schnallenbauteil 1 ist also mit
dem Schnallenbauteil 12 verbindbar, um so die Schnalle
11 auszubilden. Im gezeigten Ausführungsbeispiel weist
das Schnallenbauteil 1 analog zur Schnittdarstellung ge-
mäß Fig. 11 ein männliches Verbindungselement 13 auf,
welches zur Verbindung der beiden Schnallenbauteile 1
und 12 in das weibliche Verbindungselement 14 des
Schnallenbauteils 12 eingeschoben wird. Eine Verriege-
lung erfolgt über die Verriegelungshebel 18, welche in
der in Fig. 11 dargestellten Stellung die Schultern 23 hin-
tergreifen und so ein Herausziehen des männlichen
Schnallenbauteils 1 aus dem weiblichen Schnallenbau-
teil 12 verhindern. Die Verriegelungshebel 18 sind um
die Schwenkachsen 22 schwenkbar und mittels der Vor-
spannfeder 21 jeweils in die Verriegelungsstellung vor-
gespannt. Zum Lösen muss, wie an sich bekannt, auf die
Verriegelungshebel 18 gedrückt werden, um das männ-
liche Verbindungselement 13 aus dem weiblichen Ver-
bindungselement 14 herausziehen zu können, um so die
beiden Schnallenbauteile 1 und 12 zu trennen. Das wei-
tere Schnallenbauteil 12 weist im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel eine Gurtaufnahmeöffnung 19 auf, durch
die ein Gurt 5 hindurchgeführt bzw. in der ein Gurt 5 be-
festigt werden kann. All dies ist an sich bekannt, z.B. von
den Schnallen, die im eingangs genannten Ge-
schmacksmuster gezeigt sind. Weitere Erläuterungen
hierzu können also entfallen. Es wird lediglich darauf hin-
gewiesen, dass natürlich ein erfindungsgemäßes Aus-
führungsbeispiel eines Schnallenbauteils 1 auch als
weibliches Schnallenbauteil mit entsprechenden weibli-
chen Verbindungselementen 14 ausgerüstet sein könn-
te. Darüber hinaus ist die Erfindung auch auf Schnallen
ganz ohne Verbindungselemente, wie sie in den Fig. 13
bis 15 gezeigt werden, wie auch auf andere Schnallen
und Schnallenbauteile, insbesondere mit anderen Ver-
bindungselementen und Verriegelungselementen, an-
wendbar.

[0025] Zurückkommend auf das erste Ausführungs-
beispiel wird im Detail nun zunächst auf die Situation
gemäß Fig. 2, also auf die Situation vor der plastischen
Umformung der Befestigungseinrichtung 6, verwiesen.
Der Steg 4 befindet sich bereits in der Gurtaufnahmeöff-
nung 2, welche er durchquert. Die Befestigungseinrich-
tung 7 befindet sich bereits im Eingriff mit dem entspre-
chenden Bereich 17 des Rahmens 3. Der Bereich 17 des
Rahmens 3 ist dabei in der Öffnung 10 des hakenförmi-
gen Bereiches der Befestigungseinrichtung 7 angeord-
net. Die auf der anderen Seite des Stegmittelteils 8 vor-
gesehene Befestigungseinrichtung 6 ist hingegen noch
nicht in ihrer endgültigen Form, sodass der entsprechen-
de Bereich 16 des Rahmens 3 auch noch nicht in der
Öffnung 9 der Befestigungseinrichtung 6 angeordnet ist.
Die Befestigung des Steges 4 am Rahmen 3 bzw. seinen
Bereichen 16 und 17 erfolgt nun durch plastische Um-
formung der Befestigungseinrichtung 6 so weit, bis die
Stellung gemäß Fig. 4 erreicht ist, in der die Umformung
beendet und der Steg 4 entsprechend, die Gurtaufnah-
meöffnung 2 querend, am Rahmen 3 fertig befestigt ist.
In Fig. 4 ist gut zu sehen, dass die beiden Öffnungen 9
und 10 in den jeweils hakenförmigen Bereichen der Be-
festigungseinrichtungen 6 und 7 im Querschnitt sack-
lochförmig ausgebildet sind. In den sacklochförmigen
Öffnungen sind die Bereiche 16 und 17 des Rahmens 3
angeordnet. Die sacklochförmigen Öffnungen 9 und 10
öffnen in voneinander abgewandte Richtungen.
[0026] Wie der Gurt 5 nun in der Gurtaufnahmeöffnung
2 um den Steg 4 herumgeführt wird, ist in Fig. 1 und 3
nicht zu sehen. Gezeigt ist dies beispielhaft allerdings in
den Fig. 13 und 14. Das Herumführen des Gurtes 5 um
den Steg 4 in der Gurtaufnahmeöffnung 2 kann im ersten
Ausführungsbeispiel in analoger Art und Weise erfolgen.
[0027] Hingewiesen wird auch darauf, dass der Steg
4 im ersten Ausführungsbeispiel ein in einer Richtung
orthogonal zu seiner Längserstreckung also hier parallel
zur Steckrichtung 28 verschiebbarer Klemmsteg ist. Er
kann also auch im fertig montierten Zustand entlang der
Bereiche 16 und 17 des Rahmens 3 verschoben werden,
um den Gurt 5 in an sich bekannter Art und Weise an
einer der die Gurtaufnahmeöffnung 2 begrenzenden
Rahmenwände 15 des Rahmens 3 festzuklemmen.
[0028] Natürlich muss es sich beim Steg 4 nicht um
einen verschiebbaren Klemmsteg handeln. Der Steg 4
kann in seiner Position auch fix am Rahmen 3 bzw. in
der Gurtaufnahmeöffnung 2 angeordnet sein. Hierzu
kann z.B. vorgesehen sein, dass in den Bereichen 16
oder 17 nut-, kerb- oder andersförmige Ausnehmungen
vorgesehen sind, in die der Steg 4 und/oder die Befesti-
gungseinrichtungen 6 und 7 formschlüssig eingreifen. Ei-
ne entsprechende Fixierung des Steges 4 in seiner Po-
sition in der Gurtaufnahmeöffnung 2 kann natürlich auch
durch einen entsprechend festen Reibschluss zwischen
den Befestigungseinrichtungen 6 und 7 und den Berei-
chen 16 und 17 des Rahmens 3 und ggfls. auch dem
Steg 4 realisiert werden.
[0029] Günstig ist es jedenfalls, wenn, wie hier auch
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realisiert, der Steg 4 mit seinen, dem Rahmen 3 zuge-
wandten Außenflächen auf den zum Steg 4 gewandten
Außenflächen des Rahmens 3 aufliegt. Der Steg 4 liegt
somit günstigerweise außen auf dem Rahmen 3 auf.
Hierdurch werden die durch den Zug am Gurt 5 am Steg
4 auftretenden Drehmomente möglichst klein gehalten.
[0030] Das zweite Ausführungsbeispiel der Erfindung
gemäß der Fig. 5 bis 8 gleicht über weite Strecken dem
ersten Ausführungsbeispiel, sodass sich Wiederholun-
gen in der allgemeinen Beschreibung vermeiden lassen.
Es wird hier nur noch auf die Unterschiede zum ersten
Ausführungsbeispiel eingegangen. Diese bestehen da-
rin, dass im zweiten Ausführungsbeispiel gemäß der Fig.
5 bis 8 zur Befestigung des Steges 4 am Rahmen 3 nicht
eine der Befestigungseinrichtungen 6 oder 7 sondern das
Stegmittelteil 8 plastisch umgeformt wird. Die Fig. 5 und
6 zeigen wiederum den Zustand bei dem der Steg 4 zwar
bereits in der Gurtaufnahmeöffnung 2 angeordnet ist,
aber die plastische Umformung zur Befestigung des Ste-
ges 4 am Rahmen 3 noch nicht stattgefunden hat. Fig.
6 ist dabei der Schnitt entlang der Schnittlinie CC aus
Fig. 5. Fig. 7 und 8 zeigen den fertig montierten Zustand
nach der plastischen Umformung. Fig. 8 ist der Schnitt
entlang der Schnittlinie DD aus Fig. 7. In Fig. 6 ist be-
sonders gut zu erkennen, dass zum Einführen der hier
ebenfalls hakenförmig ausgebildeten Befestigungsein-
richtungen 6 und 7 in die Gurtaufnahmeöffnung 2 das
Stegmittelteil 8 eine Ausbauchung bzw. ein seitliches
Ausknicken aufweist bzw. gebogen ist. Die Ausbau-
chung weist in eine Richtung orthogonal bzw. quer zur
Längserstreckung des Stegmittelteils 8. Durch entspre-
chendes Drücken auf das Stegmittelteil 8 in einer Rich-
tung quer zu seiner Längserstreckung erfolgt dann der
plastische Umformvorgang an dessen Ende die Situation
gemäß der Fig. 7 und 8 steht. Durch diesen plastischen
Umformvorgang kommen die Bereiche 16 und 17 des
Rahmens 3 zur Lage in den, im gezeigten Querschnitt
sacklochförmigen Öffnungen 9 und 10 der Befestigungs-
einrichtungen 6 und 7.
[0031] Auch in diesem zweiten Ausführungsbeispiel ist
der Steg 4 nach seiner fertigen Montage als Klemmsteg
in den Richtungen quer zur Längserstreckung des Ste-
ges 4 bzw. des Stegmittelteils 8 verschiebbar am Rah-
men 3 gelagert. Mit dem bereits zum ersten Ausführungs-
beispiel geschilderten Mitteln kann der Steg 4 in alterna-
tiven Ausgestaltungsformen aber auch ortsfest in der
Gurtaufnahmeöffnung 2 am Rahmen 3 befestigt werden.
[0032] Fig. 9 zeigt eine perspektivische Darstellung ei-
ner Schnalle 1, bei der die Unterschiede zwischen den
beiden Ausführungsbeispielen gemäß der Fig. 1 bis 4
und 5 bis 8 nicht zu sehen sind. Diese perspektivische
Darstellung gemäß Fig. 9 stellt daher beide bisher ge-
schilderten Ausgestaltungsformen dar.
[0033] Das dritte Ausführungsbeispiel gemäß der Fig.
10 bis 12 basiert auf dem zweiten Ausführungsbeispiel
gemäß der Fig. 5 bis 8. Allerdings ist im dritten Ausfüh-
rungsbeispiel zusätzlich noch eine Vorspannfeder 20
vorgesehen, welche dazu dient, den hier als in der Gurt-

aufnahmeöffnung 2 verschiebbaren Klemmsteg ausge-
führten Steg 4 gegen eine Rahmenwand 15 zu drücken,
welche die Gurtaufnahmeöffnung 2 begrenzend, um ei-
nen, in den Fig. 10 bis 12 nicht dargestellten, Gurt 3 zwi-
schen dem Steg 4 und dieser Rahmenwand 15 festzu-
klemmen. Fig. 10 zeigt eine Frontalansicht auf die
Schnalle 11. Fig. 11 zeigt einen Horizontalschnitt parallel
zur Zeichenebene der Fig. 10 und Fig. 12 eine Explosi-
onsdarstellung, bei der der Steg 4 und die Vorspannfeder
20 aus dem Rahmen 3 entfernt dargestellt sind. In der
Schnittdarstellung gemäß Fig. 11 sieht man die Nut 24,
in der die Vorspannfeder 20 zu ihrer Abstützung am Rah-
men 3 gelagert ist. Mit den freien Enden 27 ist die Vor-
spannfeder 20 in den dafür vorgesehenen Aufnahmelö-
chern 26 des Steges 4 angeordnet. Hierdurch kann die
Vorspannfeder 20 die gewünschte Vorspannung des
Steges 4 gegenüber dem Rahmen 3 aufbauen.
[0034] In allen bisher geschilderten Ausführungsbei-
spielen durchquert der Steg 4 die Gurtaufnahmeöffnung
2 in einer Richtung orthogonal zur Steckrichtung 28, in
welcher das männliche Verbindungselement 13 in das
weibliche Verbindungselement 14 eingeführt wird, wenn
die beiden Schnallenbauteile 1 und 12 zusammenge-
steckt werden. Dies ist natürlich nur ein Beispiel. Der
Steg 4 kann auch parallel zur Einsteck- bzw. Steckrich-
tung 28 oder in einem anderen Winkel relativ dazu in der
Gurtaufnahmeöffnung 2 am Rahmen 3 angeordnet sein.
Der Vollständigkeit halber wird auch darauf hingewiesen,
dass der Rahmen 3, der Steg 4 und auch die Gurtauf-
nahmeöffnung 2 natürlich sehr unterschiedlich und auch
abweichend von den gezeigten Ausführungsbeispielen
ausgeführt sein können.
[0035] In den Fig. 13 bis 15 sind nun noch Varianten
der Erfindung gezeigt, bei denen ein einziges Schnallen-
bauteil 1 die gesamte Schnalle 11 bildet. Es sind am
Schnallenbauteil 1 somit keine Verbindungselemente 13
oder 14 zum Verbinden mit einem anderen Schnallen-
bauteil 12 vorhanden. Die Befestigung des Steges 4 am
Rahmen 3 in der Gurtaufnahmeöffnung 2 ist in diesen
Ausführungsbeispielen gemäß der Fig. 13 bis 15 aber
wie in den vorab geschilderten Ausführungsbeispielen
realisiert und muss daher nicht noch einmal erläutert wer-
den. Fig. 15 zeigt eine Variante analog zu Fig. 10 bis 12,
bei der die Vorspannfeder 20 vorgesehen ist.
[0036] In den Fig. 13 und 14 ist auch der Gurt 5 dar-
gestellt, welcher in der Gurtaufnahmeöffnung 2 um den
Steg 4 herum geführt ist. In analoger Weise kann der
Gurt 5 auch in den vorab geschilderten Ausführungsbei-
spielen und auch in dem nachfolgend geschilderten Aus-
führungsbeispiel gemäß der Fig. 16 und 17 in den, in den
Fig. 13 und 14 gezeigten Varianten um den Steg 4 her-
umgeführt sein.
[0037] Im Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 16 und
17 ist schematisiert eine Variante dargestellt, bei der die
Befestigung des Steges 4 am Rahmen 3 durch plastische
Umformung von Teilen des Rahmens 3 erfolgt. Die plas-
tisch umzuformenden Teile des Rahmens 3 sind die Sei-
tenwände 25. Die Fig. 16 und 17 zeigen jeweils nur
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Schnittdarstellungen analog zu den Fig. 2, 4, 6 und 8.
Der restliche Aufbau des Schnallenbauteils 1 und der
Schnalle 11 kann wie in den bisher geschilderten Aus-
führungsbeispielen realisiert werden. Natürlich sind hier-
zu auch viele verschiedene alternative Ausgestaltungs-
formen möglich.
[0038] In Fig. 16 sind die Seitenwände 25 noch in einer
aufgebogenen Ausgangsstellung dargestellt. In dieser
kann der Steg 4, wie in Fig. 16 gezeigt, in den Rahmen
3 eingelegt werden. Werden die Seitenwände 25 dann
plastisch in die Stellung gemäß Fig. 17 umgeformt, so
bildet der Rahmen 3 im Querschnitt C- bzw. U-förmige
Bereiche 16 und 17 aus, in deren, im Querschnitt sack-
lochförmigen Öffnungen 9 und 10 der Steg 4 gelagert ist.
Bei diesem Ausführungsbeispiel sind die Befestigungs-
einrichtungen 6 und 7 somit Teil des Rahmens 3.
[0039] Ob der Steg 4 als Klemmsteg in den Öffnungen
9 und 10 gelagert in der Gurtaufnahmeöffnung 2 ver-
schiebbar oder als fixer Steg in seiner Position fix am
Rahmen 3 befestigt ist, hängt letztendlich in diesem Aus-
führungsbeispiel gemäß der Fig. 16 und 17 nur davon
ab, ob die Erstreckung der Öffnungen 9 und 10 in einer
Richtung orthogonal zur Zeichenebene größer als die
Breite des Steges 4 in dieser Richtung ist oder nicht.
Insofern kann auch bei diesen Ausgestaltungsformen so-
wohl ein Klemmsteg als auch ein im Rahmen 3 festste-
hender Steg 4 realisiert werden. Auch bei diesen Aus-
gestaltungsformen können am erfindungsgemäß ausge-
bildeten Schnallenbauteil Verbindungselemente 13 oder
14 zur Verbindung mit anderen Schnallenbauteilen 12
vorgesehen sein. Es sind aber auch Varianten, wie die
der Fig. 13 bis 15 möglich, bei denen keine Verbindungs-
elemente 13 und 14 vorgesehen sind und das Schnal-
lenbauteil 1 bereits die gesamte Schnalle 11 bildet.

Legende

zu den Hinweisziffern:

[0040]

1 Schnallenbauteil
2 Gurtaufnahmeöffnung
3 Rahmen
4 Steg
5 Gurt
6 Befestigungseinrichtung
7 Befestigungseinrichtung
8 Stegmittelteil
9 Öffnung
10 Öffnung
11 Schnalle
12 Schnallenbauteil
13 Verbindungselement
14 Verbindungselement
15 Rahmenwand
16 Bereich
17 Bereich

18 Verriegelungshebel
19 Gurtaufnahmeöffnung
20 Vorspannfeder
21 Vorspannfeder
22 Schwenkachse
23 Schulter
24 Nut
25 Seitenwand
26 Aufnahmeloch
27 freies Ende
28 Steckrichtung

Patentansprüche

1. Schnallenbauteil (1) mit einer Gurtaufnahmeöffnung
(2) und einem, die Gurtaufnahmeöffnung (2) um-
schließenden Rahmen (3) und einem Steg (4), um
den der Gurt (5) herumführbar ist, wobei der Steg
(4) die Gurtaufnahmeöffnung (2), insbesondere voll-
ständig, durchquerend am Rahmen (3) mittels zu-
mindest einer Befestigungseinrichtung (6, 7) des
Schnallenbauteils (1) befestigt ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steg (4) mittels plastischer
Umformung des Steges (4) und/oder zumindest ei-
ner der Befestigungseinrichtungen (6, 7) und/oder
des Rahmens (3) am Rahmen (3) befestigt ist.

2. Schnallenbauteil (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steg (4) ein, vorzugsweise
zwischen den Befestigungseinrichtungen (6, 7), an-
geordnetes Stegmittelteil (8) aufweist.

3. Schnallenbauteil (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stegmittelteil (8) länglich
erstreckt ist und/oder plastisch umgeformt ist.

4. Schnallenbauteil (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Befesti-
gungseinrichtung (6, 7), vorzugsweise alle Befesti-
gungseinrichtungen (6, 7), einen zum Eingriff am
Rahmen (3) vorgesehenen hakenförmigen Bereich
aufweist bzw. aufweisen oder daraus besteht bzw.
bestehen.

5. Schnallenbauteil (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der hakenförmige Bereich
plastisch umgeformt ist.

6. Schnallenbauteil (1) nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest einer der,
vorzugsweise alle, hakenförmigen Bereiche, in ei-
nem Querschnitt gesehen, eine sacklochförmige
Öffnung (9, 10) aufweist bzw. aufweisen, in der ein
Teilbereich des Rahmens (3) angeordnet ist.

7. Schnallenbauteil (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die sacklochförmigen Öffnun-
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gen (9, 10) in voneinander abgewandte Richtungen
geöffnet sind.

8. Schnallenbauteil (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg (4)
und die Befestigungseinrichtungen (6, 7) einstückig
aus zumindest einem durchgehenden Material, vor-
zugsweise aus einem Metall, besteht.

9. Schnalle (11) mit zumindest zwei Schnallenbautei-
len (1, 12), welche jeweils zumindest ein Verbin-
dungselement (13, 14) zum, vorzugsweise verrie-
gelbaren, Verbinden mit einem korrespondierenden
Verbindungselement (13, 14) des anderen der
Schnallenbauteile (1, 12) aufweisen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest eines der Schnal-
lenbauteile (1) ein Schnallenbauteil (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 8 ist.

10. Verfahren zur Herstellung eines Schnallenbauteils
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steg (4) mittels plastischer
Umformung des Steges (4) und/oder zumindest ei-
ner der Befestigungseinrichtungen (6, 7) und/oder
des Rahmens (3) am Rahmen (3) befestigt wird.
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